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Anfrage der AfD-Fraktion im Kreistag Nordhausen 
 

- Krisen- und Notfallübungen im Landkreis Nordhausen - 

 

Sehr geehrter Herr Jendricke, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Landratsamt Nordhausen (Fachgebiet Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz) ist als 
untere Katastrophenschutzbehörde für die Planung, Organisation und Koordination des Brand- und 
Katastrophenschutzes im Landkreis sowie für die Durchführung von Notfall- und Krisenübungen mit 
realitätsnahen Szenarien zuständig. Diese finden in Zusammenarbeit mit Feuerwehren, 
Rettungsdiensten, Polizei und Hilfsorganisationen statt. 
 

In diesem Zusammenhang bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen:  

 

1. Wird im Landkreis die Einhaltung der Übungsvorgaben gemäß § 6 Abs. 2 der Thüringer 
Katastrophenschutz-Verordnung beachtet? 
 

2. Wann haben in den vergangenen fünf Jahren Katastrophenschutz-, Krisenstabs- oder 
vergleichbare Notfallübungen im Landkreis Nordhausen stattgefunden?                                                       
(Bitte nach Jahr und Art auflisten.) 

 
3. Welche Behörden, Organisationen und Einrichtungen waren daran beteiligt? 

 
4. Welche finanziellen Mittel wurden in den letzten fünf Jahren für die Durchführung 

solcher Übungen aufgewendet? 
 

5. Aus welchen Haushaltsstellen bzw. Fördermitteln (Land/Bund) wurden diese 
Maßnahmen finanziert? 

 

AfD Nordhausen • Vor dem Hagentor 3 • 99734 Nordhausen 

 
 
 
Landrat des Landkreises Nordhausen 
Herr Jendricke 
Kreistagsbüro 
Grimmelallee 23 
99734 Nordhausen                                                                                                         



Seite 2 

6. Welche Übungen sind aktuell für die Jahre 2026 und 2027 geplant? 
 

7. Wie ist der aktuelle Ausstattungsstand der Ausbilder in der Landkreisausbildung 
hinsichtlich persönlicher Schutz- und Bekleidungsausrüstung? 

 
8. In welchem technischen, baulichen und hygienischen Zustand befindet sich die 

Atemschutzübungsanlage des Landkreises? Entspricht sie damit den 
sicherheitstechnischen und hygienischen Anforderungen an eine realitätsnahe 
Ausbildung? 

 
9. Wenn nein, warum nicht? Sind Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung der 

Atemschutzübungsanlage geplant? Wenn ja, wann? 
 

10.  Wo und wie ist das Katastrophenschutzequipment des Landkreises derzeit 
untergebracht?  

 
11. Entsprechen die Lagerorte den Anforderungen an Sicherheit, Zugänglichkeit und 

Einsatzbereitschaft?  
 

12. Wenn nein, warum nicht? Sind Maßnahmen vorgesehen, um die Unterbringung und 
Einsatzverfügbarkeit der Katastrophenschutzausstattung dauerhaft sicherzustellen? 
Wenn ja, wann? 

 
13. Der Kreisverbandsvorsitzende des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen hat 

schriftlich auf bestehende Mängel im Bereich der Ausbildung und Ausstattung des 
Brand- und Katastrophenschutzes im Landkreis Nordhausen hingewiesen. Liegt das 
entsprechende Schreiben vor und wurden daraufhin seitens der Verwaltung schon 
konkrete Maßnahmen ergriffen bzw. wie wird sich die weitere Vorgehensweise 
gestalten? 

 

 

 
Wir bitten um schriftliche Beantwortung. 

 


